
Freistellung Angestellter Bayern
Beitrag von „Humblebee“ vom 16. Dezember 2019 14:42

Ich bin mir nicht sicher, meine aber, dass es sich hier (obwohl ich das fürchterlich finde!) um
eine "Schönheitsoperation" handelt. Für eine plastische oder ästhetische Operation darf man m.
E. vom Arzt nicht arbeitsunfähig geschrieben werden, weil es sich nicht um eine OP mit
krankheitsbedingtem Hintergrund handelt.
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